
Gemeinsame Erklärung 
des Fachverbandes der Nahrungs- und Genussmittelindustrie  

und  
der Gewerkschaft Agrar Nahrung und Genuss 
zur Auslegung der Verwendungsgruppe VII.  

bzw. zum Begriff des/der Zustellfahrer/In 
in der Lohntafel der österreichischen Großbäcker 

 
 
Die kollektivvertragsschließenden Parteien stellen einvernehmlich fest, dass 
„Zustellfahrer/Innen ohne Kundenbetreuung, und ohne Expedit – und Kassiertätigkeit“ in die 
Verwendungsgruppe VII. der Lohntafel der österreichischen Großbäcker eingereiht werden 
können.  
Die Verwendungsgruppe VI. umfasst „Zustellfahrer ohne Kundenbetreuung“.  
 
 
Wien, am 01. Jänner 2003 
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